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Bebauungsplan „Schreiberäcker – Bauabschnitt II“ 
 

P L A N V E R F A H R E N 
 

 
 
Von der Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen.  

 

Der Bebauungsplanentwurf wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 05.07.2004 bis 06.08.2004 im Rat-

haus Zirndorf, Zimmer 301, öffen tlich ausgelegt. 

 

Zirndorf, den 01.03.2005    Stadt Zirndorf 
 
 
 
         .............................................................................. 

E r s t e r  B ü r g e r m e i s t e r  

 

Der Bebauungsplanentwurf wurde mit Begründung  gemäß § 3 Abs. 3 BauGB vom 13.12.2004 bis 13.01.2005 im Rat-

haus Zirndorf, Zimmer 301, öffen tlich ausgelegt. 

 

Zirndorf, den 01.03.2005    Stadt Zirndorf 
 
 
 
         .............................................................................. 

E r s t e r  B ü r g e r m e i s t e r  

Die Stadt Zirndorf hat mit Beschluß des Stadtrates vom   26.01.2005  den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als 

Satzung beschlossen. 

 

Zirndorf, den 01.03.2005    Stadt Zirndorf 
 
 
 
 
         ....................................................... ....................... 

E r s t e r  B ü r g e r m e i s t e r  

 

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 3 Sätze 1 und 3 BauGB am 25.02.2005 ortsüblich bekannt gemacht.  Der 

Bebauungsplan wird mit Begründung gemäß §  10 Abs. 3 Satz 2 BauGB ab dem  03.03.2005 zu jedermanns Einsicht be-

reitgehalten. 

 

Der Bebauungsplan ist damit nach § 10 Abs. 3 Sätze 4 und 5 BauGB rechtsverbindlich.  

 

Zirndorf, den 01.03.2005    STADT ZIRNDORF 

 
 
 
         .............................................................................. 

E r s t e r  B ü r g e r m e i s t e r  
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Die  S T A D T   Z I R N D O R F 
 
beschließt aufgrund der §§ 1,2,9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, 
1998 I S. 137), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850)  
 

i.V.m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert am 22.04.1993 
(BGBl. I S. 466)  
 

sowie Art. 91 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. vom 04.08.1997 (GVBl S. 433, ber. GVBl 1998, S. 270, 
BayRS 2132-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.12.2002 (GVBl S. 962)  
 

und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 (GVBl S. 797, BayRS 2020-1-1-
I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.12.2002 (GVBl S. 962) den 
 
 

Bebauungsplan „Schreiberäcker – Bauabschnitt II“  
mit integriertem Gründordnungsplan 

 
als 
 S A T Z U N G 
 
 
 
§ 1 – Geltungsbereich 
 
Für das Teilgebiet des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 520 Gemarkung Bronnamberg gilt der vom Stadtbauamt
Zirndorf ausgearbeitete Plan, der zusammen mit den nachstehenden Vorschriften den Bebauungsplan bildet. 
 
 
§ 2 – Art der baulichen Nutzung 
 
Der Geltungsbereich wird entsprechend der räumlichen Abgrenzung im Plan als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) 
i.S.d. § 4 BauNVO festgesetzt. 
 
 
§ 3 – Maß der baulichen Nutzung 
 
1.  Als zulässiges Maß der baulichen Nutzung gilt die im Bebauungsplan jeweils festgesetzte GRZ (§ 17 

Abs. 2 BauNVO). 
 
2. Die Bebauung ist maximal zweigeschossig auszuführen, wobei das zweite Vollgeschoss bei den Häuser 

mit Satteldach als Dachgeschoss auszuführen ist. Pro Wohngebäude sind max. 2 Wohneinheiten zulässig. 
 
 
§ 4 – Bauweise 
 
1.  Es gilt die offene Bauweise i.S.d. § 22 Abs. 2 BauNVO, mit der Maßgabe, dass Einzel- und Doppelhäuser 

entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen zulässig sind. 
 
2. Im Bereich der Grundstücke die im Bebauungsplan mit „Af“ gekennzeichnet sind, wird vom 

Abstandsflächenrecht des Art. 6 Abs. 4 und Abs. 5 insoweit eine Ausnahme erteilt, als das 
Abstandsflächen bis auf eine Tiefe von 3 m verkürzt werden dürfen.  

 
 
§ 5 – Dachformen / Dachaufbauten / Dachdeckung 
 
1. Bei den Einzelhäuser in der südlichen und westlichen Bauzeile sind ausschließlich Zeltdächer mit einer 

Dachneigung von 16° - 25° zulässig. Das Baufeld innerhalb der Ringerschließung ist mit Satteldächern und 
einer Dachneigung von 38° – 45° auszuführen.  

 
2. Für die Häuser mit Satteldach sind Kniestöcke zulässig. Die Höhe der Kniestöcke darf von Oberkante 

Rohdecke aus für den gemauerten oder betonierten Bereich 50 cm betragen. Hierzu darf noch eine 
Pfettenhöhe von max. 18 cm hinzukommen. Das Kniestockrohmaß von Oberkante Rohdecke bis 
Oberkante Pfette darf max. 68 cm betragen. Ist also die Pfette aus konstruktiven oder statischen Gründen 
höher als 18 cm, hat sich das Maß des gemauerten oder betonierten Kniestockes um diese Maß zu 
reduzieren. Die Pfette darf im äußersten Fall außen fluchtbündig mit der äußeren Mauerwerkskante sein.  

            Die Festlegung der Kniestöcke gilt für die Hauptumfassung der Gebäude. In Sonderfällen bei Rück- bzw. 
Vorsprüngen kann sich der Kniestock erhöhen. Hierbei darf die max. Höhe des Kniestockes 1,50 m nicht 
überschritten werden. 

 
3. Dachgauben sind als Einzelaufbauten, nur mit Satteldach oder als Schleppgauben zulässig. Das 

Außenmaß darf max. 1,80 m Länge betragen. Bei Errichtung mehrer Gauben darf die Gesamtlänge von 
max. 1/3 der Firstlänge nicht überschritten werden. Die Eindeckung ist im gleichen Material wie das Dach 
auszuführen. Ist eine Eindeckung im gleichen Material wie die Dacheindeckung aus konstruktiven 
Gegebenheiten nicht möglich, ist die Dacheindeckung den Materialien der Regenentwässerung 
anzupassen. 

 
4. Die Dacheindeckung der Einzel- und Doppelhäuser ist mit rot-/ rotbraunen Dachziegeln oder 

Betondachsteinen auszuführen. Die Dacheindeckung der jeweiligen Doppelhäuser ist einheitlich 
auszuführen. 

 
 
§ 6 – Stellplätze / Garagen 
 
1.  Die erforderliche Anzahl der Stellplätze sind im Bebauungsfall durch die Bauherrschaft nachzuweisen 

(Stellplatznachweis). Die erforderliche Anzahl der Stellplätze bei Wohnbebauung, richtet sich nach der 
Stellplatzverordnung der Stadt Zirndorf. 

 
2.  Garagen und Carports dürfen grundsätzlich nur auf den für sie festgesetzten Flächen errichtet werden und 

sind mit extensiv begrüntem Flachdach zu erstellen. Ausnahmen hiervon können durch das Stadtbauamt 
erteilt werden.  

 
3.  Anstelle von Stellplätzen können auch ausnahmsweise Carports errichtet werden. Die Gestaltung ist mit

der Bauverwaltung abzustimmen. 
 
4. Wellblech- oder ähnliche behelfsmäßig wirkende Garagen und Carports sind unzulässig. 
 
 
§ 7 – Anbauten / Nebenanlagen 
 
1. Anbauten jeder Art, wie Wintergärten, Freisitze u.a. müssen sich organisch und gestalterisch einwandfrei in 

die vorhandene Bebauung einfügen und sich dieser unterordnen. 
 
2. Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen i.S.d. § 14 BauNVO unter 6 m² Nutzfläche sind auch 

außerhalb der Baugrenzen zulässig. Die erforderlichen Abstandsflächen sind zu beachten. 
 
3.  Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO (z.B. Gartenhäuser) sind in naturfarbener Holzbauweise mit einer 

Dachneigung von max. 15 Grad zu errichten. Anlagen für Mülltonnen können auch in Stahlbauweise (kein 
Blech) errichtet werden. 

 
 
§ 8 – Einfriedungen 
 
1.  Für die Einfriedungen ist die Höchstgrenze von 1,30 m einzuhalten; ebenfalls für die Zäune zwischen den 

Grundstücken der Wohngebäude. Die Einfriedungen an der öffentlichen Straße sind in Staketenform 
auszuführen, ansonsten ist auch Maschendrahtzaun (grün ummantelt) zulässig.  

 
2.  Eine Einfriedung der Stellplätze, Carports, Garagen und Zufahrten zur Straße hin ist nicht zulässig. 
 
3. Die Hinterlegung der Einfriedungen mit Strohmatten oder ähnlichem Material ist nicht zulässig. 
 
4.  Im Bereich der Sichtwinkel darf die Einfriedung, Bepflanzung etc. nicht höher als 1,00 m von der 

Gehsteigeroberkante aus sein. 
 
5. Sockelmauern und Kantensteine unterhalb der Zauntrassen sind bis auf eine Höhe von max. 5 cm 

zugelassen.  
 
 
§ 9 – Grünordnung 
 
1. Für die Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen sind aus stadtgestalterischen Gründen die Baum- und 

Straucharten gemäß Pflanzenartenliste zu verwenden.  

 
2. Auf jedem Baugrundstück ist unter Beachtung der Grenzabstände, mindestens ein Baum aus 

einheimischen Gehölzen je als Hochstamm (siehe Pflanzenartenliste) entsprechend dem Bebauungsplan 
zu pflanzen. 

 
3. Die Verpflichtung zum Pflanzen von Bäumen trägt der jeweilige Eigentümer des Grundstückes. Das 

Pflanzgebot gilt im Baufall als angeordnet. Die Begrünungsmaßnahmen sind in dem Jahr auszuführen, 
welches der Fertigstellung der Baumaßnahme (Wohnhaus) folgt. 

 
4. Pflanzungen und Hecken aus Nadelgehölzen (wie Chamaecyparis – Scheinzypresse, Thuja –

Lebensbaum, etc.) sind nicht zugelassen. 
 
5. Die Gestaltung und Bepflanzung der privaten und öffentlichen Flächen sind entsprechend des integrierten

Grünordnungsplans vorzunehmen und in dieser Weise zu erhalten, artentsprechend zu pflegen sowie bei 
Abgang von Pflanzen entsprechende Arten nachzupflanzen. Flächenbefestigungen sind auf das 
notwendige Maß zu beschränken, nicht befestigte Flächen sind gärtnerisch anzulegen. 

 
6. Für Baumpflanzungen im öffentlichen Bereich ist ein Lebensraum entsprechend der technischen 

Zeichnung freizuhalten. 
 
7. Stellplätze für Entsorgungsbehälter (Müll), die nicht in die Bebauung integriert sind, sind mit 

Sichtschutzhecken einzugrünen bzw. mit Rankgerüsten zu umgeben und mit Rankgewächsen der 
Pflanzenartenliste dauerhaft zu begrünen. 

 
9. Zur Sicherung des Oberbodens ist vor Beginn der Baumaßnahmen der anstehende Oberboden in 

gesonderten Mieten abseits vom Baubetrieb in Bodenmieten zu lagern. Wird der Oberboden während der 
Vegetationszeit (Sommerhalbjahr) über mehr als drei Monate gelagert, so ist er mit Kräutern (Lupinen, 
Klee, Senf o.ä.) anzusäen, um ihn vor Güteverlusten, unerwünschtem Aufwuchs (Verunkrautung) sowie 
Erosion zu schützen. 

 
8. Pflanzenartenliste: 
   

Auflistung vorrangig zu verwendender Baum- und Gehölzarten für Pflanzungen in öffentlichen und privaten 
Grünflächen, insbesondere an Grundstücksgrenzen und im Sichtbereich öffentlicher Verkehrsflächen –
vorwiegend heimische, bodenständige Baum- und Gehölzarten sowie geeignete Bienennährgehölze und 
beerentragende Gehölze für den Vogelschutz. 

 
Solitärgehölze, mittel- und kleinkronige Bäume: 
Sol, 3 x V, mB, h 150-350; H, 3 x V, mB, StU 16 - 18 
 

 Acer campestre (Feldahorn)  Malus sylvestris (Holzapfel)  
 Carpinus betulus (Hainbuche)  Prunus i.A (Kirschen, Pflaumen) 
 Corylus colurna (Hasel)   Pyrus i.A (Stadtbirne, Gartenbirne) 
 Crataegus i.A (Weißdorn)  Sorbus i.A (Eberesche) 
 Fraxinus ornus (Blumenesche)  Robinia pseudoacacia (Scheinakazie) 
 Malus communis (Gartenapfel)  Acer platanoides Columnare (Ahorn) 
 
Sträucher: 2 x V, oB/ mB  (Wuchs über 2 m Höhe) 
 

 Acer campestre (Feldahorn)  Ligustrum v. „Atrovirens“ 
 Amelanchier ovalis (Felsenbirne)  Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 
 Amelanchier lamarckii (Felsenbirne) Prunus i.A (Kirsche in allen Arten) 
 Carpinus betulus (Hainbuche)  Prunus spinosa (Schlehe) 
 Cornus mas (Hartriegel)  Ribes aureum (Gold-Johannisbeere) 
 Cornus sanguinea (Hartriegel)  Ribes divaricatum (Sparrige Johannisbeere) 
 Corylus avellana (Hasel)  Ribes sanguineum (Blut-Johannisbeere) 
 Cotoneaster i.A (Zwergmispel)  Rosa i.A (Rosen) 
 Crataegus i.A (Weiß-, Rotdorn)  Sambucus nigra (Holunder) 
 Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
 Ligustrum vulgare (Rainweide)  Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) 
 
Sträucher, Bodendecker, Stauden:  (Wuchs bis 2 m Höhe) 
 

 Berberis i.A (Berberitze)  Lonicera pileata (Immergrüne Heckenkirsche) 
 Cornus stolonifera „Kelsey“ (Hartriegel) Salix purp. „Nana“ (Kugel-Weide) 
 Cotoneaster i.A (Zwergmispel)  Spiraea i.A (Spiersträucher) 
 Ligustrum obtusifolium (Rainweide) Lamium i.A (Taubnessel)) 
 Ligustrum vulg. „Lodense“ (Rainweide) Vinca minor (Immergrün) 
 Potentilla i.A (Fingerstrauch)  Geranium i.A (Storchschnabel)) 
 Ribes alpinum (Alpen-Johannisb.) Lavendula angustifolia (Lavendel) 
 Ribes nigrum (Johannisbeere)  Nepeta x faassenii (Katzenminze) 
 Rosa i.A (Rosen)   Salvia nemorosa (Salbei) 
 Symphoricarpos i.A (Schneebeere) u.a. standortgerechte Arten 
 
Heckenpflanzen:  
 

 Carpinus betulus (Hainbuche)  Taxus baccata (Eibe)  
 Crataegus monogyna (Weißdorn)  Ligustrum lod. „Atrovirens“ (Liguster) 
 Fagus sylvatica (Rotbuche) 
 
Kletter- und Schlingpflanzen:  2 x V, mTb 
 

 Hedera helix (Efeu)   Aristolochia macrophylla (Pfeifenwinde)  
Clematis i.A (Waldrebe)   Wisteria sinensis (Blauregen) 
Lonicera i.A (Heckenkirsche)  Parthenocissus tricus. „Veitchii“ (Wilder Wein) 

 Parthenocissus qinq. „Engelmannii“ (Wilder Wein) 
 

 
§ 10 – Eingriffsregelung 

 
1. Der naturschutzrechtliche Ausgleich gemäß § 1 a BauGB i.V.m § 8 BNatSchG für den Eingriff durch diesen 

Bebauungsplan hat auf der dargestellten Ausgleichsfläche im südlichen Anschluss an das 
Bebauungsgebiet mit der Fl.–Nr. 520 der Gemarkung Bronnamberg zu erfolgen.  Der Ausgleich hat in dem 
Jahr zu erfolgen, das der Beendigung der Straßenbaumaßnahme folgt. 

 

2. Dazu ist die Ausgleichsfläche auf einer Größe von 2.540 m² mit Obstgehölzen und Sträuchern zu 
bepflanzen und extensiv zu pflegen. Je 100 m² Fläche sind mindestens zwei hochstämmige Obstbäume
(44 Stück), sowie mindestens 10 Sträucher bzw. Hecken entsprechend der Pflanzenartenliste zu pflanzen.
Die Wiesenfläche ist einmal pro Jahr zu mähen. Das Mähgut ist bei Bedarf abzufahren.  

 
 Für die Obstgehölze sind folgende Sorten zu verwenden: 
 
   Mindestpflanzgröße StU 10-12 
    
   Äpfel:  Jakob Fischer   Schöner von Wildshire 
     Jakob Lebel   Kaiser Wilhelm 
     Grahams Jubiläumsapfel  Roter Boskoop 
     Danziger Kantapfel  Schöner von Boskoop 
     Gartenmeister Simon  Rheinischer Winterrambour 
     Goldparmäne   Rheinischer Bohnapfel 
     Landsberger Renette  Bolken 
     Bittenfelder Sämling  Topaz 
     Rubinola   Retina 
     Resista 
 
   Birnen:  Gellerts Butterbirne  Köstliche von Charneux 
     Harrow Swect   Hortensia 
 
   Kirschen: Burlat 
 
   Zwetschgen: Bühler    Elena 

 
3. Der Pflanzplan für die Ausgleichsfläche bedarf der Zustimmung der Stadt Zirndorf (Nichttechnische 

Bauverwaltung und Stadtgartenamt). 
 
 
§ 11 – Wasserwirtschaft 
 
1. Bei Anschneiden von Grundwasser bzw. Drainagen sind entsprechende Maßnahmen zur geordneten 

Ableitung des Drainwassers bzw. des Grundwassers nach Angaben des Wasserwirtschaftsamtes auf 
Kosten des Bauherrn zu treffen. 

 
2. Eine eventuelle Grundwasserabsenkung während der Bauzeit bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 
 
3. Das Dachflächenwasser soll in Zisternen gesammelt und für die Gartenbewässerung verwendet werden. 

 
4. Befestigte Flächen, die zur Befahrung mit Kraftfahrzeugen dienen, sind an die Schmutzwasserkanalisation 

anzuschließen. Alle Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. Erlaubt sind Pflaster 
mit mind. 1 cm breiten Rasenfugen und durchlässigem Untergrund, Schotterrasen, Rasengittersteine, Kies 
und Splitt sowie Drainpflaster. 

 
 
§ 12 – Höhenfestsetzung  
 
1. Die Höhenfestsetzungen erfolgt entsprechend der zeichnerischen Darstellung. Der Übergang von 

Wohnbauflächen zur Ausgleichsfläche ist zu modellieren und gestalterisch anzulegen.  
 
2. Die Geländeoberfläche wird entsprechend der zeichnerischen Darstellung als neu festgelegte 

Geländeoberfläche festgesetzt.  
 
 
§ 13 – Versorgungsleitungen 
 
1.  Versorgungsleitungen (auch Telekommunikationsleitungen) sind unterirdisch zu verlegen (gem. § 9 Abs. 1 

Nr. 13 BauGB). 
 
2. Bei der Planung und Durchführung von Leitungsverlegungen für unterirdische Ver- und 

Entsorgungsanlagen sind Mindestabstände und Vorschriften gemäß DVGW-Regelwerk zu den 
festgesetzten und vorhandenen Baumstandorten einzuhalten. Nach Arbeitsblatt GW 125 
„Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ ist ein Abstand von 2,50 m zwischen 
geplanten Baumstandorten und Versorgungsleitungen freizuhalten. Dies gilt analog für Neupflanzungen im 
Bereich von Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Sofern der Abstand nicht eingehalten werden kann sind 
entsprechende technische Vorkehrungen zu treffen. 

 
 
§ 14 – Sichtfelder 
 
Die Sichtfelder sind ab einer Höhe von 0,80 m von ständigen Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen und 
sichtbehinderndem Bewuchs aus Gründen der Verkehrssicherheit freizuhalten. 
 
 
§ 15 – Müllabholung 
 
Am Tage der Abholung sind die Behältnisse für Restmüll und Wertstoffe entsprechend der jeweils gültigen Satzung 
zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von Abfällen im Landkreis Fürth (Abfallwirtschaftssatzung) 
auf den öffentlichen Verkehrsflächen bereitzustellen. 
 
 
§ 16 – Rechtskraft 
 
Dieser Bebauungsplan i.S.d. § 30 BauGB wird gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dem Tage der 
Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
 
 

Zirndorf, den 01.03.2005 
 
Stadt Zirndorf 
 
 
 
 
Gert Kohl 
Erster Bürgermeister 

 
 
 

 

 
Eingriffsregelung /  
Ausgleichmaßnahmen: Nach § 1a Abs. 2 BauGB ist die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung 

und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB 
zu berücksichtigen. Der § 8a Abs. 1 BNatSchG sieht für die Bauleitplanung die 
Anwendung der „Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ vor, wenn auf Grund 
dieses Verfahrens nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. 

 

 Mit der Umsetzung des dargestellten Wohngebietes wird sich ein Eingriff in Natur 
und Landschaft ergeben. Dieser vorbereitete Eingriff ist im Rahmen der 
Bebauungsplanung qualitativ zu erfassen und der entsprechende Ausgleich zu 
quantifizieren. 

 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde das Gebiet bewertet und das 
ökologische Potential je nach Nutzung als Gebiet mit geringer Bedeutung für 
Naturhaushalt und Landschaftsbild eingestuft. „Gesetzlich geschützte Biotope“ 
nach Art. 13d (1) BayNatSchG sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.  

 

Anhand der Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren aus dem „Leitfaden 
zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ wird das Planungsgebiet als Gebiet 
geringer Bedeutung (Kategorie I) eingestuft, da zum Zeitpunkt der Bebauungsplan-
aufstellung Ackerflächen (oder gleichwertig) bestanden. Baumbestand ist nicht 
vorhanden. 

 

Aufgrund des Versiegelungsgrades (GRZ > 0,35) hinsichtlich der Eingriffsschwere 
ist das Gebiet als „Typ A I“ einzustufen.  

 

Durch die im integrierten Grünordnungsplan festgesetzten Vermeidungs-
maßnahmen (wie z.B. Baumpflanzungen im öffentlichen und privaten Bereich, 
Eingrünung des Straßenbereichs, extensive Dachbegrünung der Garagen und 
Carports, Trennsystem und flächensparender Umgang mit Grund und Boden) wird
der Kompensationsfaktor mit 0,4 festgelegt. 

 

Gesamtfläche Baugebiet: 6.348,83 m² 
Kompensationsfaktor: 0,4 
___________________________________ ___________________________________  
 

Ausgleichsfläche: 2.539,53 m² 
 

Entsprechend der Berechung des Ausgleichbedarfes ist eine ökologische 
Aufwertung auf 2.540 m² Fläche notwendig. Der Ausgleich findet an der südlichen 
Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes auf einer Teilfläche der Fl.-
Nr. 520 der Gemarkung Bronnamberg statt. Die Fläche im südlichen Teil des 
Bebauungsgebietes wird extensiviert und mit Obstbaumhochstämmen sowie 
Hecken und Sträucher entsprechend der Pflanzliste bepflanzt.  
 
 

Lärmschutz: Aufgrund Einwendungen aus der Hegelstraße 38 wurde eine schalltechnische 
Berechnung durchgeführt (Details sind der Berechnung zu entnehmen).   

  

 Zusammenfassend wurde festgestellt, dass der Orientierungswert nach der DIN 
18005 (Lärmschutz im Städtebau) im Wohngebiet bei 55 dB (A) am Tag liegt. 
Dieser Orientierungswert wird weder im Istzustand noch bei der Mehrbelastung 
überschritten. Die Erhöhung der Lärmpegel liegt im Südbereich bei 0,4 dB (A), im 
Ostbereich bei 0,6 dB (A). Ansprüche auf Lärmschutz leiten sich hieraus nicht ab.
Die Nachtwerte sind wegen der geringen Verkehrsbelastung nicht maßgebend. 

 
 
UVP-Richtlinie: Aufgrund der geringen Größe des Baugebietes kommt die UVP-Richtlinie nicht zur 

Anwendung. 
 
 
 

Zirndorf, den 01.03.2005 
 
Stadt Zirndorf 
 
 
 
 
Gert Kohl 
Erster Bürgermeister 

Bebauungsplan „ Schreiberäcker – Bauabschnitt II“ 
 

B E G R Ü N D U N G  
 

 
Antragsteller:   Stadt Zirndorf – Stadtbauamt 
 
 
Allgemeines: Die Stadt Zirndorf wurde im LEP als Siedlungsschwerpunkt im großen 

Verdichtungsraum Nürnberg / Fürth / Erlangen bestimmt. Der Bebauungsplan 
wurde aus dem 1988 genehmigten Flächennutzungsplan entwickelt. Der Stadtrat 
fasste den Beschluss, den Bebauungsplanentwurf „Schreiberäcker“ hinsichtlich 
seines Geltungsbereiches so zu ändern, dass der östliche Teil in Rechtskraft 
gesetzt werden kann und der westliche Teil (Teilflächen der Fl.-Nr. 520 der 
Gemarkung Bronnamberg) aus dem Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
Für diesen Bereich wird nun der Bebauungsplan „Schreiberäcker - Bauabschnitt II“ 
aufgestellt.  

 
 
Eigentumsverhältnisse: Das Baugebiet befindet sich in privater Hand 
 
 
Bodenordnung: Das Baugebiet ist, entsprechend seiner Verwendung, noch nicht vermessen. 
 
 
Geltungsbereich: Das genaue Ausmaß ist durch die Geltungsbereichsgrenzen festgelegt. Die sich in 

diesem Bereich befindenden Grundstücke sind von den Auswirkungen des 
Bebauungsplanes betroffen. 

 
 
Städtebauliche Konzeption: Die getroffenen Festsetzungen im Bebauungsplan regeln die Bebauung und 

sonstige Bodennutzungen in den notwendigen Einzelheiten. Die Bauquartiere 
gehören nach § 4 BauNVO zum allgemeinen Wohngebiet (WA).  

 Die Höchstwerte von § 17 Abs. 1 BauNVO werden geringfügig überschritten. Dies 
ist städtebaulich gewünscht, des weiteren werden die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtig, nachteilige Auswirkungen auf 
die Umwelt vermieden und die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt, zusätzlich 
stehen keine öffentlichen Belange entgegen (§ 17 Abs. 2 BauNVO). Die 
Höhenfestsetzung ist aufgrund der topographischen Gegebenheiten erforderlich. 

 Es sollen Wohnbauten in max. 2-geschossiger Bauweise errichtet werden. Die 
Festsetzungen von max. 2 WE pro Wohngebäude soll verhindern, dass der 
Charakter der Einzelbebauung verfremdet wird. Die Festsetzungen der Dach-
eindeckung mit rotem-/ rotbraunem Material soll das Ortsbild erhalten und 
ergänzen. Aufgrund der Bauweise und der topographischen Gegebenheit ist die 
Verkürzung der Abstandsflächen aus städtebaulichen Gründen vertretbar. 

 
 
Erschließung: Die interne Erschließung des Areals ist mittels einer öffentlich gewidmeten 

Ringstraße vorgesehen, die das gesamte Gebiet an die Schreiberstraße anbindet. 
 
 
Gestaltung der Freiflächen/ 
Bepflanzung: Die Festsetzungen zur Gestaltung der Freiflächen dienen dem einheitlichen und 

landschaftsgerechtem Erscheinungsbild des Bebauungsgebietes. Die fest-
gesetzten Standorte für Baumpflanzungen gestalten nicht nur den einzelnen 
Gartenraum, sondern wirken auch in den öffentlichen Straßenraum und prägen 
den Charakter des Gebietes.  Die Pflanzenartenliste soll dazu beitragen, dass eine 
durchgehend freundliche, helle und farbige (Blühzeiträume) Pflanzenverwendung 
vorherrscht. Aus diesem Grunde sind Hecken und Pflanzungen aus dichten und 
abschirmenden Nadelgehölzen nicht zugelassen. 

 Die Bepflanzung an der südlichen Bebauungsgrenze gliedert sich an den 
Bauabschnitt I an und schafft eine Übergangszone in die Landschaft unterhalb des 
Bebauungsgebietes ohne es abzuschirmen.  

 Die Bepflanzung wird zur Verbesserung des Kleinklimas und zur Ortsver-
schönerung erforderlich. Es werden ausschließlich einheimische Gehölze und 
Gewächse verwendet. 

 Die Wahl der Zäune soll den Straßenraum und das einheitliche Bild des Areals 
prägen. Aus diesem Grund müssen die an öffentlichen Grund grenzenden Zäune 
einheitlich aus senkrechten Staketen sein.  


